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GEMEINDE

GEMARKUNG

KREIS

BÖBINGEN A. D. REMS
OBERBÖBINGEN

OSTALBKREIS

RECHTSGRUNDLAGE DIESES BEBAUUNGSPLANES SIND:

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986 (BGBI.
I  Seite 2253), geändert durch Gesetz vom 25.07.1988 (BGBI. Seite 1093), durch den
Einigungsvertrag vom 31.08.1990 i.V.m. Gesetz vom 23.09.1990 (BGBI. I I Seite 885), geän
dert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I Seite 466) zur Erleichterung von Investitionen
und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und
Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993.

Die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I
Seite 132), geändert durch den Einigungsvertrag vom 31.08.1990 i.V. mit Gesetz vom
23.09.1990 (BGBI. I I Seite 885, 1124). Zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleichte
rungs- und Wohnbaulandgesetzt vom 22.04.1993 (BGBR. S. 466).

Die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 Seite 58).

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995
(GBI. Seite 617).

Gesetz zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht sowie zur Änder
ung mietrechtlicher Vorschriften (Wohnungbau-Erleichterungsgesetz - WoBauerIG) vom
17.05.1990 (BGBI. I Seite 926) Artikel 2.
Maßnahmengesetze zum Baugesetzbuch (BauGB - MaßnahmenG), geändert durch Artikel
15 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBI. I
Seite 466) - Maßnahmengesetze zum Baugesetzbuch (BauGB - MaßnahmenG), bekannt
gemacht am 06.05.1993 (BGBI. I Seite 623).

Garagenverordnung (GaVO) vom 13.09 1989 (GBI. Seite 458).

Verbindliche Bestandteile dieses Bebauungsplanes sind :

- Die Lagepläne 1 - 4 zum Bebauungsplan vom 18.02.1997
- Der Textteil zum Bebauungsplan vom 18.02.1997
- Die Begründung zum Bebauungsplan vom 18.02.1997
- Die Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes Ostalbkreis für die Eingriffe in die
besonders geschützten Biotope vom 04.05.1995 (Anlage 1 der Begründung zum
Bebauungsplan)

Im Geltungsbereich gelten, soweit durch Zeichnung, Schrift und Farbe im einzelnen nichts
anderes festgesetzt ist, folgende Festsetzungen:



1. PLANIJNGS^RECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 BAULICHE NUTZUNG

1.1.1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1.2 Ausnahmen

(§ 31 Abs. 1 BauGB)

1.1.3 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ §§ 16-21 a BauNVO)

1.1.4 Zahl der Vollgeschosse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB + § 20
+ § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

1.1.5 Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Mi - Mischgebiet entsprechend den Ein-
schneben im Lageplan.
Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO sind Vorhaben
nach § 6 Abs. 2 Nr. 7 und 8 BauNVO nicht
zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind Ausnahmen
Im Mi im Sinne von § 6 Abs. 3 BauNVO
nicht zulässig.

Entsprechend den Einschrieben im Lageplan

Entsprechend den Einschrieben im Lageplan

Aus besonderen städtebaulichen Gründen ist

die Zahl der Wohnungen auf max. 3 Wohn
einheiten pro Einzelhaus bzw. auf max. 2
Wohneinheiten pro Doppelhaushälfte
beschränkt.

1.2 BAUWEISE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und
§ 22 BauNVO)

Entsprechend den Einschrieben im Lageplan:
Im Mi offene Bauweise.

1.3 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN Hauptfirstrichtung entsprechend den Pfeilen im
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Lageplan. Winkel sind zulässig, sofem die

Hauptfirstrichtung überwiegt.

1.4 NEBENANLAGEN

(§ 14 Abs. 1 BauNVO)

Nebenanlagen, soweit Gebäude, sind im
Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO nur in den
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen.

1.5 GARAGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 22 BauGB)
Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig.
Der Abstand der Garagen von der öffentlichen
Verkehrsfläche muß mind. 2,50 m und darf
max. 5,00 m betragen.
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1.6 TRAUF- UND FIRSTHÖHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB in
Verbindung mit § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Die Traufhöhe darf bei eingeschossiger Be
bauung max. 3,60 m und bei zweigeschossiger
Bebauung max. 6,00 m betragen.
Sie wird gemessen ab OK-Rohfußboden EG
bis zum Schnittpunkt der Außenfläche Außen
wand mit der OK-Dachhaut.

Bei Gebäuden, bei denen durch die Festle

gung der EG-Höhe talseitig das UG freiliegt,
darf die Traufhöhe, gemessen von der OK-
Rohfußbodenhöhe UG max. 6,00 m betragen.
Die Traufhöhe darf auf max. 1/3 der Hauslänge
überschritten werden. Das Gelände ist so zu

modellieren, daß mit den fertigen Gelände
höhen ein harmonischer Übergang entsteht.

Bei eingeschossiger Bebauung

Die Geländehöhen an Gebäuden dürfen max.

bis auf 0,20 m unter OK-EG-Rohfußboden
höhe, bzw. OK-UG-Rohfußboden reichen.
Die Geländehöhe ist anhand von Gelände

schnitten dem Bauantrag beizulegen.
Zulässige First- und Traufhöhen siehe unten
stehende Skizze.

OP-Ron(uOboaen OG , [

0*^ -Gellinde

OK Dachbaur

OK-PonfuOboden i-

OK-Gelände

Bei einqeschossioer Bebauung mit talseitig freilieaendem Untergeschoß

OK-RonfüOboden OG

OK-RohfuOboden EG

OK -Gel ände

F--'
o
o

OK-RohfuObooen

1
i

o
► Ä

OK-Gel'ande

Bei zweigeschossiger Bebauung

OK Dacbhaut

OK-RohfuBboden
_-«3 _

OK-Gelände
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1.7 ANSCHLUSS DER GRUNDSTÜCKE AN
DIE VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Die für die Herstellung der Verkehrsflächen er
forderlichen Böschungen sind auf den angren
zenden Grundstücken zu dulden. Steilste

Neigung 1 ; 1,5.
Soweit im Lageplan eingezeichnet, werden an
stelle von Böschungen Stützmauern erstellt.
Der für den Halt der Grenzbauteile notwendige
Hinterbeton sowie die Fundamente der Stütz

mauer sind auf den angrenzenden Grund
stücken zu dulden.

1.8 PFLANZGEBOTE UND

PFLANZBINDUNGN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB bzw.
Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Um das geforderte Maß an ökologischen und
grün gestalterischen Funktionen auch im be
baubaren Bereich zu sichern, wird die Durch

führung folgender Maßnahmen vorgeschrie
ben, sie sind mit dem Bauantrag mittels eines
Bepflanzungsplanes nachzuweisen und auf
Dauer zu erhalten.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchem und sonstigen Bepflanzunqen

(Pflanzqebote)

Innerhalb der als Mischgebiet
ausgewiesenen Flächen:

Hier sind einheimische, standortgerechte,
hochwüchsige, kronenbildende Hochstamm-
Obstbäume zu pflanzen, auf Dauer zu pflegen
und zu erhalten.

Insgesamt muß je angefangene 200 m^ Grund
stücksfläche ein Baum gepflanzt werden bzw.
muß der vorhandene Obstbaumbestand er
halten bleiben.

Anstatt: 1 Baum je 200 m^ können auch 10
Sträucher / 200 m^ angerechnet werden.
Sträucher als Abgrenzungshecken (Liguster,
o.ä.) werden nicht angerechnet.

Zur Anpflanzung innerhalb der Grundstücke in
Frage kommen:

als Obstbäume: Boscop, Bonapfel, Brettacher,
Gewürzluicken, Schweizer Wasserbime u. ä.
als Laubgehölz: Eiche, Feldahom, Hainbuche,
Speierling, Eberesche
als Gehölze: Haselnuß, Komelkirsche, Trau
benholunder, Sanddom, Wildrosen-Arten,
Felsenbirne, Wildbime, Wild- und Zierapfel,
Weidenarten, Schneeball, Hainbuche, Hart
riegel, Liguster, Wildjohannisbeere, Pfaffen
hütchen, Heckenkirsche, Schlehe, Baumhasel,
eßbare Eberesche.
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Begrünte Fassaden

Zur Begrünung größerer Fassadenflächen
bieten sich vor allem folgende Arten an;

- Efeu

- Kletterhortensie

- Wilder Wein

- Schiingenknöterich

Begrünte Dachflächen

Eine Dachbegrünung soll mit niedngvvüchsigen,
trockenheitsresistenten Gräsern und Kräutem

erfolgen.

Stellplatzflächen müssen mit Bäumen über
stellt werden. Zäune und Mauern sind durch

Gehölzpflanzungen zu verdecken oder aber
mit rankenden und kletternden Pflanzen zu

begrünen.

Zum Erhalt des vorhandenen Baumbestandes

muß vor allem ein Schutz gegen Beschädigun
gen im Wurzelhals und Stammbereich gewähr
leistet sein.

Während der Bauzeit sind die Regelungen der
□IN 18 920 zu beachten.

Generell sind abgängige Pflanzen innerhalb
eines Jahres gleichwertig zu ersetzen.

Private und öffentl. Pflanzgebotsflächen:
welche ans Mischgebiet angrenzen.

Die Lärmbelastung für das Wohngebiet
„Bürgle-Strang II Süd", durch die neue
Trassenführung auf dem Bahndamm, wird
durch zusätzliche Pflanzungen am Rande des
Mischgebiets, entlang der Straßentrasse, nur
sehr wenig gemindert. Da die direkte Sicht zum
Verkehr jedoch genommen wird, ergibt dies
trotzdem eine psychologische Wirkung bei den
Betroffenen.

Die mit Pflanzgebot belegten Flächen sind mit
einheimischen Gehölzen und Laubsträuchem
zu bepflanzen und auf Dauer zu erhalten. Es
sind mind. alle 20 lfdm im Pflanzstreifen ein
Hochstamm-Obstbaum zu pflanzen. Die
Zwischenräume sind mit Sträuchem so zu be
pflanzen, daß ein Sichtschutz von mind.
2,00 m Höhe entsteht.
Gehölzarten: siehe Pflanzliste „Innerhalb der
Grundstücke".
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öffentliche Pflanzgebotsflächen:
welche nicht an das im Plangebiet ausge
wiesene Mischgebiet angrenzen.

Die mit öffentlichem Pflanzgebot belegten
Flächen sind mit einheimischen Gehölzen und

Laubsträuchem zu bepflanzen. Es sind mind.
alle 20 lfdm im Pflanzstreifen ein Hochstamm-

Obstbaum zu pflanzen.

Straßenböschungen - von Baut)eqinn bis

Bauende

Entwicklung der Straßenböschungen zum
Trockenstandort mit Initialpflanzungen von
Baum- und Strauchgruppen und Anssaat von
Wild + Hochstauden, welche auf dem Bahn

damm anzutreffen sind.

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chem und sonstigen Bepflanzungen (Pflanz
bindung).

öffentliche Pflanzbindungsflächen:

Bestehender Bahndamm Station 1+260 - 1+360

2+600- 10+090

Die als öffentliche Pflanzbindung ausge
wiesenen Biotopflächen sind besonders zu
schützen und in ihrer Vielfalt und Art auf

Dauer zu erhalten.

Zerstörung, erhebliche oder nachhaltige Beein
trächtigungen der Biotope sind verboten, mit
Ausnahme der durch unvermeidbare Eingriffe
entfallenden Biotopflächen. Diese sind ent
sprechend der vom Landratsamt erteilten Aus
nahmegenehmigung vom 04.05.1995 auf den
dort festgeschriebenen Flächen auch mittels
Rhizompotential in beschriebener Weise neu
zu schaffen.

Nadelgehölze sind generell ausgeschlossen.
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1.9 MASSNAHME ZUM SCHÜTZE, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. I Nr. 20 BauGB)

Ausqteichsmaßnahmen

Die Flurstücke am und entlang des ehemaligen
Bahndamms:

121/2, 129/2, 130/2, 131/2, 159/1 sind für die
Ausbringung von Bahndammschotter und
Übertragung von Rhizompotential geeignet.

Die Flurstücke 189/6, 275/1, 189/4, 274/2,
270/8, 270/9 sind verwendbar für Feld
gehölzpflanzungen sowie Schottereintrag mit
Rhizompotential.

Ersatzmaßnahmen

Die Flurstücke 326, 316/2 am Möhlesäckerweg
(Osterfeld) bzw. verbleibende Restflächen:
Sind für Feldholzinseln und Streuobst\A/iesen
sowie für Schottereintrag geeignet.
Siehe Begründung zum Bebauungsplan 8.3 c
Abs. 1.

I.ICSiCHTFELDER

(§9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Aus Gründen der Verkehrssicherheit für
wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und
Fußgänger müssen die eingezeichneten Sicht
felder zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von
ständigen Sichthindemissen, parkenden Fahr
zeugen und sichtbehindemdem Bewuchs frei
gehalten werden.
Bäume, Lichtmasten, Lichtsignalget>er und
ähnliches sind innertialb der Sichtfelder mög
lich, sie dürfen wartepflichtigen Fahrern, die
aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen,
die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder
nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch
nicht verdecken.
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2. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.1 DACHNEIGUNG

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Entsprechend den Einschrieben im Lagepian;
25° - 40°. (Die festgelegten Dachneigungen
gelten nicht für Garagen).

2.2 DACHFORM

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Bei den Hauptgebäuden sind nur Sattel- und
Walmdächer zulässig.
Bei Doppel- und Reihenhäusern ist die Dach
neigung und Dachfarm einheitlich zu gestalten.
Bei einer Dachneigung von > 35° sind
Schleppgauben mit max. 1,40 m Höhe (bzw.
Dreiecksgauben mit max. 1,60 m Höhe)
über der Dachhaut zulässig.
Kniestöcke sind zulässig wenn dabei Ziffer 1.6
nicht überschritten wird.

Bei einer Dachneigung von > 28° sind Drei
ecksgauben mit max. 1,60 m Höhe über der
Dachhaut zulässig.
Dachgauben und Einschnitte sind höchstens
auf 60 % der Gebäudelänge zulässig.
Seitlicher Abstand vom Giebel zur Gaube

mind. 2,00 m, Gaubenabstand zum First mind.
1,00 m.

Farbe der Dachdeckung bei harter Deckung;
rot bis braun bzw. transparent;
Dachbegrünung zugelassen.
Flachdächer sofern nicht als Terrassen ausge
bildet sind zu bekiesen oder zu t>egrünen.
Freigestellte, auf verschiedenen Grundstücken
stehende, aneinandergebaute Garagen,
müssen bei geneigten Dächern die gleiche
Dachform und Dachneigung haben. (First
parallel zur Straße).

Bezüglich der Dachaufbauten gelten die
allgemeinen Regelungen der zur Zeit gültigen
gemeindlichen Satzung über deren Zulassung.

2.3 ANTENNEN

(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
Pro Gebäude ist eine Außenantenne zulässig,
die den Dachfirst um max. 3,00 m überragen
darf.

Freistehende Funkantennen sind unzulässig.
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2.4 EINFRIEDUNGEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

2.5 STÜTZMAUERN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen entlang den öffentlichen Stra
ßen und dem daran anschließenden Vorgar
tenbereich sind nur bis zu einer Höhe von

0,80 m und Mauem bis zu 0,50 m zulässig.

Zu den Nachbargrundstücken können Stütz
mauern bis max. 1,00 m Höhe zugelassen
werden.

2.6 STELLPLÄTZE, GARAGENZUFAHR
TEN UND GARAGENVORPLÄTZE
(§ 37 und § 74 Abs. 2
und Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Um eine Flächenversiegelung zu vermeiden,
müssen private Verkehrs-, Park- und Hof
flächen wasserdurchlässig (z.B. weitfugig
verlegtes Pflaster, Rasengittersteine, wasser
gebundene Wegedecke) hergestellt werden.
Stellplatzflächen sind mit Bäumen zu über
stellen.

Es sind pro Wohnung 1,5 Stellplätze zu
erstellen.

2.7 AUFSCHÜTTUNGEN UND
ABGRABUNGEN

(§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

a) Im Mischqebiet:

Aufschüttungen sind bis max. 0,20 m tiefer als
die EG-Rohfußbodenhöhe mit Ausnahme bei
Terrassen zulässig.
Aufschüttungen zu den Nachbargrundstücken
sind zulässig, sofern sie max. 0,50 m nicht
übersteigen.
Größere Aufschüttungen sind genehmigungs
pflichtig.
Abgrabungen, die der Zufahrt zu einer Garage
dienen, können zugelassen werden, sofem
diese Abgrabungen auf das allemotwendigste
beschränkt werden.

b) Bei der Straße:

Aufschüttungen und Abgrabungen die für die
Herstellung der Straße erforderlich werden und
eine vorübergehende Inanspruchnahme
privater Grundstücksflächen voraussetzt, sind
auf den angrenzenden Grundstücken zu
dulden.

2.8 WASSERVERSORGUNGS- UND
ENTSORGUNGSANLAGEN

(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Es muß eine Speicherung von Dachnieder
schlagswasser in Behältern (Zisternen) vorge
nommen werden. Das Wasser kann zu
Gießzwecken bzw. für Reinigungsarbeiten ver
wendet werden.
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Diese RegennQckhaltung von den Dächern
bewirkt eine verzögerte Abgabe des ge
speicherten Wassers an die Kanalisation. Der
obere Teil der Zisterne (2 /100 ange
schlossene, versiegelte Fläche) dient der
Regenrückhaltung. Dieser Teil muß einen
gedrosselten Abfluß von ca. 0,1 I / sec haben.
Der untere Teil der Zisterne (Speicherraum in
beliebiger Größe) dient als Brauchwasser.

Sollten Dächer begrünt werden, entfällt die
Verpflichtung zur Herstellung dieser Regen
rückhaltemaßnahme.
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3, HINWEISE

1  Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Pund und
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten WeiWages nach der Anzeige in unver
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landes-
denkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DschG): Auf die Ahn
dung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DschG wird verwiesen.

2  Sollten bei der Baumaßnahme Drainhauptsammler freigelegt und unterbrochen werden,
sind diese wieder zu schließen oder über andere Oberflächenentwässerungseinrichtungen
abzuführen.

3  Sofem Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des
Grundwassers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführungen von Bauvor
haben bekannt werden, ist das Landratsamt Ostalbkreis, als Wasser-, Abfallrechts- und
Bodenschutzbehörde zu informieren. Der belastete Boden ist von einer von dort genannten
Stelle zu entsorgen.

4  Die Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrsschutzordnung werden bei den bestehenden
Gebäuden Römerstraße 47, Bachstraße 12 und Wiesenstraße 9, die außerhalb des
Geltungsbereiches liegen, voraussichtlich überschritten. Es sind Lärmschutzfenster einzu
bauen, falls die bestehenden Fenster diesen Anforderungen nicht genügen (Schutz
maßnahmenbeschreibung siehe Begründung zum Bebauungsplan, S. 13).
Hinsichtlich des im Bebauungsplan festgesetzten Mischgebietes werden nach den Berech
nungen des Lärmgutachters die Immissionsgrenzwerte nach der 16. Bundesimmissions-
schutzverordnung eingehalten. Bei einer Bauausführung entsprechend dem heutigen Stand
der Technik sind deshalb keine zusätzlichen passiven Maßnahmen notwendig.

5  Garagen sind in der Regel in das Hauptgebäude einzubeziehen, bzw. als organischen
Bestandteil des Hauptgebäudes vorzusehen.

- 6 Sofem Garagen nicht in das Hauptgebäude mit einbezogen werden, sollten diese und die
Stellplätze unmittelbar im Bereich der Zufahrt angelegt werden, so daß das Wohnen und
Schlafen nicht gestört wird.

7  Bei SAT-Antennen wird empfohlen. Sammelanlagen zu bauen.
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VERFAHRENSVERMERKE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

vom 18.04

Aufstellungsbeschluß (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§ 2 B-auGB)
Vorgezogene Bürgerbeteiligung (§ 3 BauGB)
Auslegungsbeschluß (§ 3 BauGB) ""
Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 4 (§ 3 BauGB)
Öffentliche Auslegung des Planentwurfes {§ 3 BauGB)
Erneuter Auslegungsbeschluß (§ 3 BauGB)
Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 7 (§ 3 BauGB)
Erneute Öffentliche Auslegung des Planentwurfes
Satzungsbeschluß (§ 10 BauGB + § 74 LBO)
Anzeigeverfahren (§ 11 BauGB)

12. Ortsübliche Bekanntmachung des Anzeigeverfahrens (§ 12 BauGB)
13. Rechtsverbindlichkeit des Planes (§ 12 BauGB)

vom 18.11

vom 08.11.1993

am 03.06.1994

am 13.06.1994

vom ,13.02.1995

am 07.04.1995

..95 bis ia.05.1995

vom 07.10.1996

am 08.11.1996

.96 bis 18.12.1996

vom 03.02.1997

voni

am

vom

Ausgefertigt:

Es wird bestätigt, daß der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates
übereinstimmt und daß die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften
beachtet wurden.

1 Q FEB 1997Gemeinde Böbingen a. d. Rems am, .!...?* ' Planbearbeiter
Mutlangen, den 18.10.1996 / 18.02.1997

LACKNER • KÖDER & PARTNER
UHLANDSTRASSE39 73557 MUTIANGEN

TELEFON 07171/7881 TELEFAX 07171/75912
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